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Rataebe r

Unser Fachmann Djordje Rajic

ist Jurist im Rechtsdienst der SVA Aargau und

dort insbesondere für die Bereiche

AHV, IV, EL und Familienzulagen zuständig.

Auszahlung der Prämienverbilligung
nur noch an die Krankenkasse
Ich bin Bezüger von Ergänzungsleistungen und wohne im Kanton Solothurn. Laut dem

Krankenversicherungsgesetz werden die Grundversicherungsbeiträge ab 2012 von

den Ergänzungsleistungen direkt an die Krankenkassen überwiesen. Früher habe ich von den

Ergänzungsleistungen CHF 987 - erhalten, ab 2012 waren es nur noch CHF 679.-. Dagegen

habe ich eigentlich nichts einzuwenden. Nun führt dies aber dazu, dass ich bei der
Steuererklärung nur den Zusatzversicherungsbeitrag von CHF 816 - in Abzug bringen kann und

nicht mehr den Höchstabzug von CHF 3750.-. Dies hat zur Folge, dass ich mehr Steuern

bezahlen muss. Statt wie bisher CHF 724 - muss ich neu CHF 1169 - an Steuern bezahlen.

Mit anderen Worten erhalte ich nun weniger, bezahle aber dafür mehr Steuern.

5
ei den Grundversicherungsbeiträ-

gen sprechen Sie die Prämienver-

billigungen (IPV) an. Das

Krankenversicherungsgesetz sieht seit 1. Januar
2012 vor, dass die IPV direkt an die
Krankenversicherer ausbezahlt werden.
Spätestens seit 1. Januar 2014 müssen die
IPV in allen Kantonen definitiv immer an
die Krankenkassen ausbezahlt werden.

Inserat

SOLBADEN - GESUNDBADEN - 60 JAHRE JUNG
UND IHRE «WEISHEIT» BEGINNT FRÜCHTE ZU TRAGEN!
Nur bei uns können Sie ganzheitlich erleben, wie Sie mit Ihrer Gesundheit genussvoll umgehen und sich nachhaltig besser fühlen.
In unserer Wellness-Oase mit Erlebnis-Frei-SOLBAD 35°C, Sport-Hallenbad 29°C, 7 verschiedene Saunen erwarten Sie tausendundeine
Möglichkeiten, sich rundum perfekt verwöhnen zu lassen. «Greti», «Susanne» und «Volker», Ihre Ferienbetreuer, machen Ihre Ferien auf
begleiteten Wanderungen einzigartig und lassen «Kopf und Körper» in stimmungsvollen Welten drinnen und draussen zur Ruhe kommen.

Preise pro Person
* Anreise: So, Mo
2-Bettz., Strassens., «Niederhorn»
2-Bettz., Balkon, Sees., «Niesen»
2-Bettz., Balkon, Sees., «Schilthorn»
2-Bettz., Balkon, Sees., «Mönch»/«Spiez»
1-Bettz., Strassens., «Rothorn»
1-Bettz., Balkon, Sees., «Stockhorn»

2. Jan. bis 8. Mai und 19. Okt. bis 21. Dez. 2014

4 Nächte*
616.-
692.-
732.-
900.-
656.-
844.-

4 Nächte
676.-
752.-
792.-
960.-
716.-
904.-

7 Nächte
1043.-
1176-
1246.-
1540.-
1113.-
1442.-

Das Arrangement speziell für Sie enthält folgende Leistungen
- 4 bzw. 7 Übernachtungen inkl. Verwöhn-Halbpension mit reichhaltigem Früh-

stücksbuffet, Kuchenbuffet am Nachmittag bei Pianoklängen und 5-Gang-Abendessen
- Teilnahme am abwechslungsreichen Freizeit-, Gymnastik-, Sport- und Ausflugs

Programm (Montag - Freitag)

- Beatus-Bäderwelt mit Erlebnis-Frei-SOLBAD 35°C, Hallenschwimmbad 29°C,
Saunalandschaft mit 7 Saunas, Ruheraum mit Wasserbetten und Vital-Bar

- Tageszeitung (ausser sonntags)

BEATUS Reservation:

- 033 748 04 34
Merhgen am Ihunersee

reservation@beatus.ch
Wellness- & Spa-Hotel WWW.beatUS.Ch

GRANDHOTEL-CHARME DIREKT AM SEE.



Vor Inkrafttreten dieser neuen Bestimmung

konnten die IPV je nach Kanton
direkt an die Versicherten oder an die
Krankenkasse überwiesen werden. Die
direkte Ausrichtung der IPV an die
Krankenkassen soll garantieren, dass diese

Verbilligungen tatsächlich zum Bezahlen
der Krankenkassenprämien verwendet
werden. In den letzten Jahren war dies

zunehmend nicht mehr der Fall.

Die Kantone müssen neu den
Krankenkassen den Betrag der gewährten IPV

pro Person und pro Monat angeben. Die
Krankenkassen berücksichtigen dann die

IPV bei den geschuldeten Krankenkassenprämien

und ziehen die Verbilligung
direkt von der Prämie ab. Sind die

Krankenkassenprämien tiefer als die vom
Kanton gewährten IPV, besteht
grundsätzlich die Möglichkeit, dass die
Krankenkassen die Differenz den Versicherten

ausbezahlen.
Die Kantone können hingegen

vorsehen, dass bei Personen, die keine
Ergänzungsleistungen beziehen, die
Krankenkassenprämien höchstens bis zu
ihrem vollen Umfang verbilligt und kleine

Differenzbeträge nicht ausgerichtet
werden. Da die Kantone diesbezüglich
frei sind, empfiehlt es sich, bei der für

die IPV zuständigen kantonalen Stelle

direkt nachzufragen.
Bei Bezügerinnen und Bezügern von

Ergänzungsleistungen war es bisher so,
dass die IPV über die Ergänzungsleistungen

in Form eines Pauschalbeitrages für
die Krankenkassenprämien den Bezügern

von Ergänzungsleistungen direkt
ausbezahlt wurden. In steuerrechtlicher
Hinsicht sind Ergänzungsleistungen
sowohl nach kantonaler als auch eidgenössischer

Steuergesetzgebung steuerfrei.
Die in den Ergänzungsleistungen
inbegriffenen IPV wurden entsprechend auch
nicht in den Steuern berücksichtigt.

Ab 2014 wird dieser Pauschalbetrag
für Krankenkassenprämien zwar weiterhin

bei den anerkannten Ausgaben
angerechnet, aber nicht mehr den Bezügern
von Ergänzungsleistungen direkt
ausbezahlt. Der entsprechende Betrag wird
auch hier direkt an die Krankenkassen
überwiesen.

Da Bezügerinnen und Bezüger von
Ergänzungsleistungen die IPV nicht mehr
direkt über die Ergänzungsleistungen
ausbezahlt bekommen, kann es durchaus

sein, dass dies Kantone dazu
verleiten kann, den entsprechenden Betrag
in der Steuererklärung anzurechnen. Ge¬

mäss dem solothurnischen Steuergesetz
sind selbst bezahlte Prämien für persönliche

Versicherungen von den Steuern
abziehbar. Als selbst getragen gelten
diejenigen Kosten, die der steuerpflichtigen
Person nach Abzug aller Leistungen
öffentlicher, beruflicher oder privater
Versicherungen und Institutionen zur
Zahlung verbleiben. In Bezug auf die

Krankenkassenprämien bedeutet dies,
dass diese nach Abzug der IPV abziehbar

sind. Mit anderen Worten ist es so,
dass Sie nicht mehr den maximalen
Betrag in Abzug bringen können, da Sie

auch nicht die gesamten Krankenkassenkosten

tragen. Aufgrund fehlender
Erfahrungswerte kann keine Aussage über
eine allfällige Praxisänderung in anderen
Kantonen gemacht werden.

Der AHV-Ratgeber erscheint in jeder zweiten

Ausgabe der Zeitlupe. Bitte legen Sie Kopien von

Korrespondenzen und Entscheiden bei, und

geben Sie Mail und Postadresse an. Wir
beantworten Fragen in der Regel schriftlich: Zeitlupe,

Ratgeber AHV, Postfach 2199, 8027 Zürich.

Auskünfte zu AHV/EL erhalten Sie auch bei den

kantonalen Pro-Senectute-Organisationen. Die

Telefonnummern finden Sie vorne in diesem Heft.

Inserat

Nur Beine
bewegen

Einfach und leicht
zu transportieren

m
Nur Arme
bewegen

PLZ/Ort

Nähere
Informationen:
Tel 044 687 40 44
medigym@bluewin.ch

Bewegungs-Regenerator
Hält Sie aktiv, fit und beweglich bis ins hohe Alter Schont Gelenke und Knochen -
ohne Sturzgefahr Seit 20 Jahren erprobt von Senioren und Reha Kunden

bewegt Sie ohne
Kraftanstrengung
automatisch.

Wir liefern, montieren, instruieren
und holen wieder ab: Sie können
den Bewegungs-Regenerator
eine Woche kostenlos zu Hause testen.

MediGym'
MediGym*

______GRATIS-TESTWOCHE I

Ef Ja, ich möchte von Ihrem Angebot
profitieren:

Vorname

Name

Str./Nr.

Mobile

Coupon einsenden an:
Medi-Gym GmbH
Seestrasse 205
CH-8806 Bäch SZ

l medigym@bluewin.ch J
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